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Sportler davon überzeugt waren, dass sich
der Teamsport positiv auf die Teamfähigkeit
in der Berufswelt ausgewirkt hatte.

Grundsätze für Teamentwicklung
Bei der Teamentwicklung gibt es wichtige
Grundsätze: Teamfähigkeit fördern heisst
konkret, mit Kritik umgehen können und fol-
gende Gegensätze beachten:
• Individuelle Identität versus Gruppen-

identität 
• Macht des Einzelnen versus Macht des

Teams 
• Bedürfnis nach Stabilität versus Bedürfnis

nach Veränderung 
• Kräfte, die den Zusammenhalt fördern

versus Leistungserfüllung des Teams
Die Praxis bestätigt, dass sich Teammitglie-
der mit der Zeit so gut mögen, dass sie sich
gegenseitig schonen; aber auch, dass Ein-
zelne sich zurücklehnen, weil sie mit dem
Einsatz der anderen Teammitglieder rech-
nen. Zwischen der Teamarbeit im Beruf und
bei Teamsportarten gibt es gewisse Unter-
schiede. Gute Arbeitsteams bestehen aus
unterschiedlichsten Typen, z.B. einem Infor-
matiker, der den Sitzungen fernbleiben
kann, einem Querdenker oder einem ge-
nauen Buchhalter. Beim Gigathlon setzen je-
doch alle Teams voraus, dass die einzelnen
Teilnehmer sportlich auf der Höhe sind.

Kontrapunkt notwendig
Die Aussagen in den Interviews mit Giga-
thleten sind eindeutig: Der Teamsport beein-
flusst die Teamfähigkeit auch ausserhalb der
Sportwelt. Nach der Überbewertung der so-
litären «Ich-Linge» und den Tendenzen zur
Egomanie ist ein Kontrapunkt notwendig.
Beides ist wichtig. Die sinnvolle Ich-Bezo-
genheit wie auch die Fähigkeit des Sich-
Einbindens gehören in ein Team.
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im Privatleben ihrer staatlichen Tätigkeit
würdig zu erweisen und alles zu unterlassen,
was die Leistungsfähigkeit sowie das rei-
bungslose Funktionieren des Staatsapparats
gefährdet. Zur Sicherstellung der wichtigs-
ten öffentlichen Dienste können die staatli-
chen Anstellungsbehörden das an sich
garantierte Streikrecht für bestimmte Kate-
gorien von Angestellten aufheben, wie dies
auf Bundesebene etwa für die militärischen
und zivilen Führungsstäbe, die Strafverfol-
gungsbehörden, das Grenzwachtkorps sowie
das zivile Zollpersonal geschehen ist.

Zurückhaltende Kritik am Staat
Als Ausfluss der ihnen obliegenden Treue-
pflicht müssen die Staatsangestellten ge-
wisse Einschränkungen der Freiheitsrechte
hinnehmen. Obwohl die Mitarbeitenden der
öffentlichen Verwaltung Träger von verfas-
sungsmässigen Rechten sind, können sie im
Unterschied zu den übrigen Privatpersonen
stärkeren Einschränkungen unterworfen wer-
den. Im Zusammenhang mit der politischen
Betätigung gilt es zu beachten, dass sich
Staatsangestellte gestützt auf ihre Meinungs-
äusserungsfreiheit zwar an politischen Aus-
einandersetzungen beteiligen dürfen, selbst
wenn diese einen Sachbereich betreffen, in
welchem sie beruflich tätig sind. Verwal-
tungsangestellte haben bei der politischen
Betätigung stets das Amtsgeheimnis sowie
die Treuepflicht zu respektieren und hin-
sichtlich der Form von Kritik am Staat
Zurückhaltung zu üben. Ein Abteilungsleiter
einer kommunalen Verwaltung darf sich pri-
vat an einem Abstimmungskampf zu einer
Gemeindevorlage beteiligen, solange er da-
bei das Amtsgeheimnis nicht verletzt und in
der Öffentlichkeit keine unsachlichen oder
polemischen Voten abgibt.
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Welche Konsequenzen ergeben sich
aus der arbeitsrechtlichen Treue-
pflicht von Mitarbeitenden? Für öf-
fentlichrechtlich Angestellte gelten
dabei Besonderheiten.

Von Dr. Thomas Wipf, Rechtsanwalt (*)

Die arbeitsrechtliche Be-
stimmung von Art. 321a
Abs. 1 des Obligationen-
rechts (OR) schreibt re-
lativ pauschal vor, dass
der Arbeitnehmer ver-
pflichtet ist, «die be-
rechtigten Interessen

des Arbeitgebers in guten Treuen zu wah-
ren». Angestellte haben alles zu unterlassen,
was den Arbeitgeber wirtschaftlich schädi-
gen könnte. Dementsprechend verbietet die
Treuepflicht etwa die extensive Nutzung von
Geschäftstelefonen und Firmenfahrzeugen
zu privaten Zwecken, sofern der Arbeitgeber
dazu nicht seine Zustimmung erteilt.

Unzulässige Schmiergeldzahlungen
Weiter dürfen die Mitarbeitenden keine 
Mitteilungen an Dritte (Geschäftskunden,
Medien) vornehmen, die den Ruf des Arbeit-
gebers oder dessen Kredit schädigen könn-
ten. Dies gilt selbst dann, wenn die
Mitteilungen wahr sind. Nur wenn der
Schutz höherwertiger Rechtsgüter es unbe-
dingt erfordert, dürfen Angestellte zum
Nachteil des Arbeitgebers Informationen an
Drittpersonen (namentlich Behörden) weiter-
geben, falls eine vorgängige betriebsinterne
Klä-rung nicht erfolgreich bzw. sinnvoll war.
Mit anderen Worten ist es unzulässig, wenn
eine Mitarbeiterin eines privaten Pflege-
heimes heimlich Videoaufnahmen über an-

gebliche Missstände erstellt und diese den
Medien zuspielt, ohne dass sie vorgängig mit
dem Arbeitgeber das Gespräch gesucht und
auf die Missstände aufmerksam gemacht
hätte. Schliesslich ist es den Angestellten
aufgrund der allgemeinen Treuepflicht auch
untersagt, Vergünstigungen von Drittperso-
nen als Gegenleistung für unrechtmässige
Vorteile anzunehmen.
Solche Schmiergeldzahlungen erfolgen zum
Nachteil des Arbeitgebers und sind klar
unzulässig, weshalb sie gar eine fristlose
Kündigung rechtfertigen können. Selbstver-
ständlich bleibt es den Mitarbeitenden
unbenommen, die üblichen Gelegenheits-
geschenke von Kunden, Lieferanten anzu-
nehmen, solange dadurch der Arbeitgeber
nicht geschädigt wird.

Vorsicht bei Nebenbeschäftigung
Neben der allgemeinen Treuepflicht finden
sich im Arbeitsrecht weitere verwandte
Aspekte. Zu erwähnen ist etwa das Verbot
der so genannten Schwarzarbeit. Gemäss
Art. 321a Abs. 3 OR darf der Arbeitnehmer
keine entgeltliche Arbeit für einen Dritten
leisten, die den Arbeitgeber konkurrenziert.
Eine solche konkurrenzierende Tätigkeit
bildet in der Regel einen rechtsgenügenden
Grund für eine fristlose Kündigung durch
den Arbeitgeber. Eine Nebenbeschäftigung
kann aber auch dann gegen die Treuepflicht
verstossen, wenn der Mitarbeiter zwar keine
konkurrenzierende Nebenbeschäftigung aus-
übt, diese aber die Leistungsfähigkeit des
Mitarbeiters erheblich beeinträchtigt.
So vermag der Bankschalterangestellte, der
am Abend und in der Nacht regelmässig als
Barkeeper tätig ist, seine hauptberuflichen
Pflichten kaum genügend zu erfüllen. Weiter
statuiert Art. 321a Abs. 4 OR eine Geheim-

haltungspflicht der Mitarbeitenden. Als
Ausfluss der Treuepflicht müssen die Ar-
beitnehmer Verschwiegenheit über alle Tat-
sachen bewahren, von denen sie im Laufe
des Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangen
und die der Arbeitgeber geheim gehalten
wissen will.

Treuepflicht nach Beendigung
Während des laufenden Arbeitsverhältnisses
obliegt den Mitarbeitenden eine absolute
Geheimhaltungspflicht, weshalb sie keiner-
lei Betriebsgeheimnisse an Dritte weiter-
geben dürfen. Diese Geheimhaltungspflicht
wird nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses gelockert. Zwar besteht auch nach
Abschluss des Arbeitsverhältnisses eine
nachwirkende Geheimhaltungspflicht der
Mitarbeitenden, doch gilt diese nur noch in-
soweit, als es zur Wahrung der berechtigten
Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist.

Öffentlichrechtlich angestellt
Für Mitarbeitende, die in einem öffentlich-
rechtlichen Anstellungsverhältnis mit einem
Gemeinwesen (Bund, Kantone, Gemeinden)
stehen, sind im Zusammenhang mit der
Treuepflicht einige Besonderheiten von Re-
levanz. So haben die Mitarbeitenden in der
öffentlichen Verwaltung mit einer positiven
Einstellung die Integrität und Autorität des
Staates zu wahren. Dementsprechend sind
die Staatsangestellten eben nicht nur zur Er-
füllung der ihnen aufgetragenen Aufgaben
verpflichtet, sondern sie übernehmen darü-
ber hinaus eine allgemeine, auch das ausser-
dienstliche Verhalten erfassende Treue-
pflicht gegenüber dem Gemeinwesen. In
Konkretisierung dieser Treuepflicht haben
sich die Mitarbeitenden der öffentlichen
Verwaltung sowohl am Arbeitsplatz als auch
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